Die Urheberrechte an diesem Dokument liegen bei Peter Wendl (Schulaufgabe) und dem Reclam Verlag (Musterübersetzung); ( Peter Wendl, Ottobrunn 1998 / Verlag Philipp Reclam jun., Stuttgart 1989. Alle Rechte vorbehalten.


Das Dokument ist nur für den privaten Gebrauch freigegeben. Vor einer weiteren Veröffentlichung oder einer Vervielfältigung, die über den normalen Gebrauch hinausgeht, ist das Einverständnis der Autoren einzuholen (Kontaktaufnahme über Torsten Weindl; e-mail: 100.181971@germanynet.de).


Offensichtliche Fehler wurden weitestgehend korrigiert. Dennoch kann keine Gewähr für die Fehlerfreiheit und Vollständigkeit dieses Dokuments übernommen werden.


München, Januar 1999








LK Latein 1997/99  -  12/2


1. Schulaufgabe am 2. April 1998


(Antike Staatslehre und römischer Staat)





Im 3. Buch von ”De finibus bonorum et malorum” spricht Cicero von der Beziehung Individuum - Staat:





Mundum autum censent regi numine deorum, eumque esse quasi communem civitatem hominum et deorum, et unumquemque nostrum eius mundi esse partem; ex quo illud natura consequi, ut communem utilitatem nostrae anteponamus. 


Ut enim leges salutem omnium singulorum saluti anteponunt, sic vir bonus et sapiens et legibus parens et civilis officii non ignarus utilitati omnium plus quam unius alicuius aut suae consulit. Nec magis est vituperandus proditor patriae quam communis utilitatis aut salutis desertor propter suam utilitatem aut salutem. (...)


Cumque nemo in summa solitudine vitam agere velit ne cum infinita quidem voluptatum abundantia, facile intellegitur nos ad coniunctionem congregationemque hominum et ad naturalem communitatem esse natos. (...)


Cum autem ad tuendos conservandosque homines hominem natum esse videamus, consentaneum (1) est huic naturae, ut sapiens velit administrare rem publicam.	(125 lW)


-------------------------


(1)  consentaneus: in Überstimmung mit








I. Übersetzen Sie den obigen Text ins Deutsche


II. Zusatzaufgaben





1.	Zitieren Sie aus dem lateinischen Text je ein Beispiel für:


	a)	Chiasmus	b) Polyptoton	c) Litotes	d) ein anderes Stilmittel


(ausgenommen Alliteration und Homoioteleuton) mit Angabe der Fachbezeichnung!    


(2 BE)





2. ”Est igitur res publica ...”





a)	Nennen Sie die beiden Bedingungen, ohne die - nach der Definition Scipios - von einem Staatsvolk nicht gesprochen werden kann (lat. Formulierung mit kurzer Erläuterung)!


		(2 BE)





b)	Kommentieren Sie, von der oben genannten Staatsdefinition ausgehend, das folgende Zitat aus einem Essay von Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung vom 21./22.3.98 (2), in dem der Verfasser die Umwandlung der Bundesrepublik Deutschland in eine ”Standort-Deutschland-Aktiengesellschaft Deutschland” befürchtet und folgendermaßen beschreibt:


”An die Stelle der alten Grundrecht tritt ein einziges neues Grundrecht, das Grundrecht auf ungestörte Investitionsausübung:


Absatz 1:	´Der Standort Deutschland ist unantastbar. Ihn zu schützen und zu fördern ist oberste Verpflichtung aller stattlichen Gewalt.´


Absatz 2:	´Die ungestörte Investitionsausübung ist gewährleistet. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Umweltschutz, zum Datenschutz, zum Kündigungsschutz oder zu ihn sonst beeinträchtigenden Maßnahmen gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.´(3)”


Wovor will Prantl warnen? Welche (sprachlichen) Mittel benützt er hierzu? Würde eine solche ”Republik” noch der oben genannten Staatsdefinition entsprechen? (Begründung!)	


	(4 BE)





3.	Erläutern Sie kurz, inwiefern sich die Theorien von Thomas Hobbes über den Naturzustand des Menschen und über die sich daraus ergebenden Motive für die Entstehung eines Staatswesens von den Ansichten Ciceros zu diesen Fragen unterscheiden.


	(4 BE)








4.	Beschreiben Sie kurz vier wichtige Leistungen des Scipionenkreises für Rom und die abendländische Kultur und gehen Sie auch auf die Verdienste der beiden griechischen Mitglieder (Namen!) ein.	(4 BE)








5.	”Neque hac nos patria lege genuit aut educavit, ut nulla quasi alimenta exspectaret a nobis ac tantummodo nostris ipsa commodis serviens tutum perfugium otio nostro suppeditaret et tranquillum ad quietem locum, sed ut plurimas et maximas nostri animi, ingenii, consilii partes ipsa sibi ad utilitatem suam pigneraretur tantumque nobis in nostrum privatum usum, quantum ipsi superesse posset, remitteret.”





a)	Paraphrasieren Sie diese (Ihnen bekannte) Textstelle!	(2 BE)	


b)	An welche berühmte Stelle der griechischen Literatur erinnert der obige Satz?


Erläutern Sie kurz einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede!	(2 BE)





6.	Von welchen griechischen Autoren hat Cicero seine Theorien über die Entartung der verschiedenen Staatsformen und den sog. Kreislauf der Verfassungen übernommen?


(Nennen Sie die zwei wichtigsten und stellen Sie schematisch ihre diesbezüglichen Theorien dar!)


Welche Verfassungsform bewahrt am besten vor der Entartung? (Kurze Begründung!)  


	(4 BE)


--------


	Max. 24 BE


                                                     





Anmerkungen:


1)	s. S. 1


2)	Feuilleton-Beilage ”SZ am Wochenende”, S. I


3)	Vgl. Grundgesetz  für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 1:


      (1)	Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.


Artikel 4:


(2)	Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.


(3)	Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.





�
Musterlösung








Übersetzung:





entnommen aus:	“De finibus bonorum et malorum / Über das höchste Gut und das größte Übel” (III / 64, 65 und 68) von Cicero; Philipp Reclam jun. Verlag, Stuttgart 1989


Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Philipp Reclam jun. Verlag, Stuttgart








[ ... ]  =	Einschübe, die den Reclam-Text ergänzen oder Teile davon ersetzen








Die Welt aber wird nach [deren Auffassung] (...) vom Walten der Götter gelenkt, und sie halten sie gleichsam für die gemeinsame Wohnstatt der Menschen und Götter und jeden einzelnen von uns für einen Teil dieser Welt; deshalb ergebe es sich von Natur aus, daß wir das Gemeinwohl unserem eigenen Interesse vorzögen.


Wie die Gesetze das Wohl aller dem Wohl einzelner vorziehen, so sorgt auch ein gut gesinnter, kluger Mann, der den Gesetzen gehorcht und der um seine Pflicht als Bürger weiß, mehr für den Nutzen aller als für den irgendeines einzelnen oder den eigenen. Der Vaterlandsverräter verdient auch
